
 Peace and Love Transports 

 

Vereinssatzung 

des Peace and Love Transport – Gemeinnütziger Verein.  

§ 1 

Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen "Peace and Love Transports, gemeinnütziger Verein", die Kurzform 
lautet: „Peace and Love Transports“.  

(2) Der Verein hat seinen Sitz in 90408 Nürnberg, Atlantastrasse 3. 

(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

(4) Die Dauer des Vereins ist unbestimmt.  

§ 2 

Zweck 

(1) Der Zweck des Vereins ist die Hilfe für Menschen in Not, in Deutschland und über sein Grenzen 
hinaus, insbesondere die selbstlose Hilfe für Opfer des Angriffskrieges der Russischen Föderation 
gegen die Ukraine.  

(2) Die Mittel des Vereins, um diesen Zweck zu verfolgen, sind insbesondere die 

Organisation/Sammlung von Hilfsgütern aller Art (Sachspenden) sowie die Beschaffung von 
Hilfsgütern durch Geldspenden, die Lagerung und Sortierung der Hilfsgüter sowie 
Transport/Übergabe der Hilfsgüter zur zweckgebundenen Verwendung in der Ukraine oder in 
Deutschland oder anderen Ländern.   

(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Ziele. Durch seine Tätigkeit will 
der Verein auch zum Ansehen der Bundesrepublik Deutschland im Ausland beitragen. 

(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  

§ 3 

Mitgliedschaft 

(1) Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen werden. 

(2) Die Aufnahme als Mitglied erfolgt durch Beschluss des Vorstands. Eine Ablehnung der Aufnahme 
bedarf keiner Begründung. 

(3) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. Der Austritt erfolgt durch schriftliche 
Erklärung gegenüber dem Vorstand. Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstands bei 
grober Verletzung der Vereinssatzung oder wenn das Mitglied in erheblichem Maße die Interessen 
des Vereins schädigt. 
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(4) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins zu fördern, unter anderem durch die 
Entrichtung des Mitgliedsbeitrages. 

(5) Die Mitglieder sind berechtigt an den Mitgliederversammlungen teilzunehmen. Jedes Mitglied hat 
eine Stimme. 

(6) Der Vorstand kann für besondere Leistungen oder Verdienste um den Verein Ehrenmitglieder 
ernennen. Ehrenmitglieder haben die gleichen Rechte und Pflichten wie ordentliche Mitglieder, sind 
aber von der Beitragszahlung befreit.  

§ 4 

Beiträge 

(1) Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Der Jahresbeitrag beträgt 12 EUR. Für 
Minderjährige beträgt der Mitgliedsbeitrag 6 EUR jährlich.  

(2) Die Mitgliederversammlung entscheidet über Änderungen des Jahresbeitrags; eine derartige 
Änderung wird in dem Jahr wirksam, das auf das Jahr folgt, in dem die Mitgliederversammlung die 

Änderung beschlossen hat. 

(3) Der Vorstand kann in begründeten Einzelfällen auf die Beitragszahlung ganz oder teilweise 
verzichten oder eine Stundung gewähren. 

§ 5 

Organe und Vertretung des Vereins 

(1) Die Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 
(2) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden und dem 

Schatzmeister, wobei auch ein Stellvertreter die Funktion des Schatzmeisters mit ausüben 

kann. Der Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit; bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme des Vorsitzenden.  

(3) Jedes Vorstandsmitglied ist berechtigt, alleine den Verein zu vertreten. 

(4) Der Vorstand lädt per e-mail mit einer Frist von zwei Wochen die Mitglieder zur 
ordentlichen jährlichen Mitgliederversammlung unter Angabe der Tagesordnung ein. 

(5) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie wird aus allen Mitgliedern 
des Vereins gebildet. Die vom Vorstand einmal jährlich einzuberufende ordentliche 
Mitgliederversammlung wählt den Vorstand, dessen Amtszeit zwei Jahre beträgt.  

(6) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde 
und mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Ist die Mitgliederversammlung nicht 
beschlussfähig, so muss innerhalb von vier Wochen eine neue Mitgliederversammlung 
einberufen werden, die dann ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder 
beschlussfähig ist. 

(7) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen, sofern die Satzung nichts anderes bestimmt. Bei Stimmengleichheit gilt der 
Antrag als abgelehnt. 

(8) Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen, das vom Versammlungsleiter zu 
unterschreiben ist. 

(9) Die Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig für und entscheidet über: 
- die Wahl und Abberufung des Vorstands 

- die Genehmigung des von dem Vorstand aufgestellten Haushaltsplanes und die Entlastung 
des Vorstands 

- die Festsetzung der Beiträge 
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- die Änderung der Vereinssatzung (nur mit einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen) 
- die Auflösung des Vereins (nur mit einer Mehrheit von 3/4 der abgegebenen Stimmen)  

§ 6 

Kassenprüfung 

(1) Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren einen Kassenprüfer, der nicht 
dem Vorstand angehören darf. Die Wiederwahl ist zulässig. 

(2) Die Kassenprüfung hat die Aufgabe, die Kassengeschäfte des Vereins zu prüfen und über das 
Ergebnis der Prüfung der Mitgliederversammlung zu berichten.  

§ 7 

Auflösung des Vereins 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen 
Mitgliederversammlung beschlossen werden. Hierzu ist eine Mehrheit von drei Vierteln der 
abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Vermögen des Vereins an die Nürnberger Tafel, Sigmundstrasse 139, 90431 Nürnberg, die 
es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.  

§ 8 

Schlussbestimmungen 

  

(1) Diese Vereinssatzung ist in der Mitgliederversammlung vom 1. Februar 2023 beschlossen 
worden und tritt mit Wirkung zum 1.2.2023 in Kraft. 

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung unwirksam sein oder werden, so bleibt die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch 
eine wirksame Regelung zu ersetzen, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst 
nahekommt. 
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 Protokoll der Gründungsversammlung  

Am 1. Februar 2023 haben die Unterzeichner den Verein „Peace and Love Transports“ in Nürnberg, 
Atlantastrasse 3, gegründet. Die Unterzeichner/Gründer haben die Satzung des Vereins, der 
diesem Protokoll beigefügt ist, angenommen. Die Gründer haben in offener Abstimmung 
einstimmig folgende Personen gewählt: 

Erster Vorsitzender: Thomas Gottwald,  

Zweiter Vorsitzender: Peter Will    

Schatzmeister: Ulrich Gros   

Kassenprüfer: Kerstin Kirchner-Will  

Nürnberg, den 1.2.2023 

Gründungsmitglied  Unterschrift 

Thomas Gottwald 

Peter Will 

Sandra Hammer      

Martin Neupert      

Fenja Will-Gottwald 

Ulrich Gros 

Kerstin Kirchner-Will 

  

   

 

 

 


